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1. Konsulat-Wesen

Seine Majestät der Kaiser haben im Namen des Reichs den bisherigen Konsul in Jaffy Ohnesseit
zum Konsul in Riga zu ernennen geruht.

Seine Majestät der Kaiser haben im Namen des Reichs Herrn Giovanni Maria d'Ali zum Vize-Konful

in Trapani (Italien) zu ernennen geruht.

Dem Kaiserlichen Konsul Perl in Madrid ist auf Grund des §. 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 für

seinen Amtsbezirk die Ermächtigung ertheilt worden, bürgerlich gültige Eheschließungen von Reichsange-
hörigen vorzunehmen und die Geburten, Heirathen und Sterbefälle von solchen zu beurkunden.

Der Kaiserliche Konsul Georg Wentzel in Björneborg (Finland) ist gestorben.
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. Finanz= Wesen.
Nachweisung der zur — gelangten Einnahmen (einschließlich der kreditirten Beträge) an

Zöllen und gemeinschstlihen. Verbrauchssteuern sowie anderer Einnahmen im Deutschen Reiche
für die Zeit vom 1. April 1898 bis zum Schlusse des Monats März 1899.
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3. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Bekanntmachung,
betreffend das Verzeichniß der Weinbaubezirke.

Das Verzeichniß der in den Weinbaugebieten des Reichs gebildeten Weinbaubezirke (Bekannt-
machung vom 5. Mai 1893 — Central-Blatt S. 131) erhält unter I. Preußen, Regierungsbezirk Trier,

Weinbaubezirke Nr. 42—44 folgende Fassung:

Bundesstaat Lau- Namen

und fende Umfang des Weinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

I. Preußen.

Reg.-Bezirk Trier. 42. Kreis Bitburg, Bürgermeisterei Tawern mit Ausnahme Wincheringen.
der Gemeinden Kanzem und Wawern, Bürgermeisterei
Saarburg—Land mit Ausnahme der Gemeinden Ayl,
Bibelhausen, Kruttweiler, Niederleuken und Trassem,

Bürgermeistereien Perl, Sinz.—Nennig und Orscholz
des Kreises Saarburg, Bürgermeistereien Aach—
Igel—Trierweiler, Ralingen, Schleidweiler, Welsch-
billig, sowie Gemeinden Oberbillig, Wasserliesch—
Reinig, Kordel, Butzweiler und Naurath (Eifel) des
Landkreises Trier.

43. Bürgermeistereien Zerf, Josch—Beurig, Freudenberg, Trier.
Stadt Saarburg und Gemeinden Kanzem, Wawern,
Ayl, Bibelhausen, Kruttweiler, Niederleuken und
Trassem des Kreises Saarburg, Stadtkreis Trier,
Landkreis Trier mit Ausnahme der Bürgermeistereien

Aach—Igel—Trierweiler, Ralingen, Schleidweiler,
Welschbillig, sowie der Gemeinden Oberbillig, Wasser-
liesch— Reinig, Kordel, Butzweiler und Naurath (Eifel).

44. Kreis Bernkastel und Kreis Wittlich mit Ausnahme der Bernkastel.
Gemeinden Reil und Kövenich.

Berlin, den 14. April 1899.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: Hopf.
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4. Justiz-Wesen.

In Folge der Errichtung eines zweiten Königlich sächsischen Armeekorps ist eine neue Nachweisung der-

jenigen Behörden aufgestellt worden, welche im Ressort der Königlich sächsischen Militärverwaltung bei der
Pfändung des Diensteinkommens und der Pensionen von Offizieren und von Beamten der Militär-

verwaltung sowie der aus Militärfonds fließenden Gebührnisse der Hinterbliebenen von Personen des
Soldatenstandes und von Beamten der Militärverwaltung zur Vertretung des Reichs-Militär-Fiskus als

Drittschuldners im Sinne der §§ 730 ff. der Civilprozeßordnung berufen sind (Central-Blatt 1898 S. 366).
Die neue Nachweisung wird nachstehend mitgetheilt:

Nachweisung

derjenigen Behörden, welche im Ressort der Königlich sächsischen Militärverwaltung bei der
Pfändung des Diensteinkommens von Offizieren*) und von Beamten der Militärverwaltung

sowie der Pensionen dieser Personen nach deren Versetzung in den Ruhestand und der
aus Militärfonds fließenden Gebührnisse der Hinterbliebenen von Personen des Soldaten-
standes und von Beamten der Militärverwaltung berufen sind, den Reichs-Militär-Fiskus

als Drittschuldner im Sinne der §§. 730 ff.“) der Civilprozeßordnung zu vertreten.

Lau-

fende Der Pfändungsbeschluß ist zuzustellen: Bemerkungen.
Nr.

A. Betreffs der aktiven Offizlere uud
Beamten:

I. den Regimentskommandeuren, den Kom- Bei Pfändung des Diensteinkommens Bei Pfändung des
mandeuren der selbständigen (nicht regi- der ihnen unterstellten, Gehalt empfan-Diensteinkommens der
mentirten) Bataillone, der Unteroffizier- genden Offiziere und Beamten einschließ- à la suite der Truppen-
schule und der Unteroffizier-Vorschule sowie lich der aggregirten Offiziere; jedoch mit theile stehenden Offi-
den Kommandeuren der Landwehrbezirke Ausnahme der à la suite der Truppen- zierehat die Zustellung
und dem Vorstande des Bekleidungsamts. theile stehenden Offiziere. an das Kriegs--Mini-

II. der Militär-Intendantur des betreffenden Bei Pfändung des Diensteinkommens sterium (siehe Alll) zu
Armeekorps (Korps-Intendantur). 1. der Regimentskommandeure, der Kom- erfolgen.

mandeure der selbständigen (nicht regi-
mentirten) Bataillone, der Unteroffizier-
schule und der Unteroffizier-Vorschule;

 der Auditeure und Militärgerichts-Ak-

tuarien;
des Korps. Generalarztes und des bei

diesem fungirenden Ober- oder Assistenz-
arztes, der Generaloberärzte, der Gar-
nisonärzte, des Korps-Stabsapothekers
sowie des Garnisonapothekers;

4. der Militär--Oberpfarrer, der Divisions-
und Garnisonpfarrer sowie der Divisions-
und Garnisonküster;

des Korps-Roßarztes;
der Platzmajore;
der Militär- Intendantur- Beamten mit Wegen des Militär-

Ausnahme des Mililär--Intendanten; Intendantensiehe Alll.

2.

7.6.5.

*) Soweit die Nachweisung keine besonderen Bestimmungen enthält, sind unter der Bezeichnung „Offiziere"auch die Sanitätsoffiziere (Mililärärzte) inbegriffen
**) §§. 829 ff. der Civilprozehordnung in der vom 1. Januar 1900 an geltenden Fassung.
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Lau-

fende Der Pfändungsbeschluß ist zuzustellen: Bemerkungen.
Nr.

8. der Beamten der Proviantämter;
9. der Beamten der Garnisonverwaltungen;

10. der Beamten des Garnison-Bauwesens;

11. der Beamten der Garnisonlazarethe.

III. dem Kriegsministerium. Bei Pfändung des Diensteinkommens
sämmtlicher übrigen unter den Num-

mern Al und II nicht inbegriffenen
Offiziere und Beamten der Militärver=

waltung.

B. Betreffs der Pensionu.s. w.abeziehendenOffizlere und Beamten:
derjenigen Behörde, auf deren Anweisung Bei Pfändung der Pension und des

die nebenstehend aufgeführten Personen ihre sonstigen aus Reichs-Militärfonds
Pensions= c. Gebührnisse empfangen, d. i fließenden Einkommens:

a) dem Kriegsministerium. 1. der sämmtlichen mit Pension zur Dis-

position gestellten Offtziere und oberen
Militärbeamten;

2., der sämmtlichen auf Wartegeld gesetzten
 oberen Beamten der Militärverwaltung;

der sämmtlichen mit Pension gänzlich
verabschiedeten Offiziere und oberen Be-
amten der Militärverwaltung;

b) der Militär-Intendantur des Armeekorps der sämmtlichen auf Wartegeld gesetzten
(Korps-Intendantur), in dessen Bereiche oder mitl Pension gänzlich verabschiedeten
die Betreffenden wohnen.) unteren Beamten der Militärverwaltung

3.

C. Betreffs der Hinterbliebenen von Personen
des Soldatenstandes und Beamten:

derjenigen Behörde, auf deren Anweisung Bei Pfändung des aus Militärfonds
die nebenstehend aufgeführten Personen ihre fließenden Einkommens (Wittwen- und

Pensions= c. Gebührnisse empfangenen, d. i. — Waisenpension aus der Königlich sächsi-
schen Militär-Wittwen= und Waisenkasse,

Wittwen= und Waisengeld, Unfallrenten,

gesetzliche Beihülfen) der Hinterbliebenen
von

Offzieren und oberen Beamten der
 Militärverwaltung;

2. Personen des Unteroffiziers- und Soldaten-
standes sowie von unteren Beamten der

Militärverwaltung.

a) dem Kriegsministerium. 1.

b); der Militär-Intendantur des Armeekorps
(Korps-Intendantur), in dessen Bereiche
die Betreffenden wohnen.“)

1) Der Geschäftskreis des Kriegsministeriums erstreckt sich auch auf die außerhalb Sachsens wohnenden sächsischen

Militärpensionäre Offiziere und obere Beamte der Militärverwaltung).
2.) Der Geschäftskreis der Intendantur des Xll. (1. Königl. Sächs.) Armerkorps, erstreckt sich auf alle pensionirtenunteren Beamten der sächsischen Militärverwaltung, welche außerhalb Sachsens wohnen
3.) Gewöhnlich — aber nicht immer — empfangen die Betreffenden ihre Pensionsgebührnisse auf Anweisung der-

jenigen Korps-Intendantur, in deren Bezirke sie wohnen. Andernfalls hat die Letztere den ihr zugestellten Pfändungs-

beschluß ohne Verzug an die Korps-Intendantur abzugeben, welche die Anweisung besorgt hat
4.) Dieser Geschäftskreis erstreckt sich auf alle außerhalb Sachsens wohnendenHinterbliebenen sächsischer Offiziere c.

5.) Der Geschäftskreis der Intendantur des XII. (1. Königl. Sächs.) Armeekorps erstreckt sich auf alle außerhalb

Sachsens wohnenden Hinterbliebenen von Personen des Unteroifiziers- und Soldatenstandes c.
Das in Anmerkung 3 Gesagte gilt auch in Ansehung der Hinterbliebenen c. von Personen des Unteroffiziers-

und Soldatenstandes c.
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5. Polizei-Wesen.

Ausweisung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Nr.

Laufende Name und Stand Alter und Heimath Grund Behörde, welche die Datum
 Ausweisung des

der Bestrafung. beschlossen hat Ausweisungs-
der Ausgewiesenen. beschlossen hat beschlusses.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Auf Grund des §. 362 des Strafgesetzbuchs.

1.| Franz Eiselt, geboren am 21. November 1870 zu Landstreichen, Königlich bayerisches Be- 4. April d. J.
Bürstenbinder, Pisek, Böhmen, ortsangehörig zu, zirksamt Mühldorf,

Madotie, Bezirk Pisek, Böhmen
2.] Franz Enoch, geboren am 16. Mai 1858 zu Salz-Betteln, Stadtmagistrat Augs= 11. März d. J.

Seiler, burg, ortsangehörig ebendaselbst burg, Bayern,
3. Franz Fahrner, geboren am 22. Februar derselbe, desgleichen.

Schlosser, Pilsen, Böhmen, ortsangehörig eben- gitimationspapiere
daselbst, Betteln und unbe-

fugte Verwendung
eines. Stempels,

4.] Valentin Fruka, geboren im Jahre 1863 zu Roznau, Betteln unter Dro- Königlich preußischer 17. Februar
Arbeiter. Bezirk Walachisch-Meseritsch, Mähren, hungen, Regierungs-Präsident d. J.

ortsangehörig ebendaselbst  zu Oppeln
5. Engelbert Harant, geboren am 11. Juni 1864 zu Rot-Landstreichen, Königlich bayrisches 28. Märzd.J.

Erdarbeiter. thalmünster, Bezirksamt Griesbach, Bezirksamt Mühldorf,
Bayern, ortsangehörig zu Inner-
 gefield. ortsangehörig zu Bezirk Schüttenhofen Böhmen

6. Nobert Hocke, geboren am 12. März 1860 zu Maidel- Betteln, Königlich preußischer 27. Februar

Schuhmacher, berg, Bezirk Jägerndorf, Oester- Regierungs-Präsidentd d.  .J reichisch- Schlesien, ortsangehörig zu Oppeln,
ebendaselbst.

7. Therese Hollosi, geboren am 2. April 1872 zu Cäm,Erregung ruhestören- Königlich preußischer 10. April d. J.

ledig, Ungarn, ungarische Staatsangehörige, den Lärms, öffent- Regierungs-Präsident
 liche Beleidigung zu Magdeburg,

 und Sittenpolizei-
Uebertretung,

8. Josepha Kaiser, geboren am 19. März 1855 zu Hom- Ausschicken von Kin- Königlichbayerisches Be. 21. Februar

geb. Gschich, Fabrik= bolec, ortsangehörig zu Oberteschau, dern zum Betteln, zirksamt Augsburg, d. J.
arbeitersehefrau. Bezirk Schüttenhofen, Böhmen9. Karl Kaiser, Fabrik- geboren am 21. Jannar 1882 zu Augs- ·Betteln, dasselbe, desgleichen.
arbeiter, Sohn der, burg, Bayern, ortsangehörig  zu

Vorigen, Oberteschau, Bezirk Schüttenhofen
10. Rosa Kloß Dienst- geborenam2. Januar 1870 zu Meran, gewerbsemäßge Un- Königlich bayerische Po- 29. März d. J.

magd, ledig Tirol, ortsangehörig zu St. Martin  zucht,  lizei-Direktion München,
in Passeier, Bezirk Meran, Tirol,

11. Joseph Krapf geboren am 14. August 1844 zu Landstreichen und Königlich preußischer Re-5. April d. J.

Seifensieder, Sistrans, Bezirk Innsbruck, Tirol, Betteln, gierungs- Präsident zuösterreichischer Staatsangehöriger Magdeburg
12. Franz Kreutzer, geboren im Jahre 1871 zu Brüssel, Landstreichen, Kaiserlicher Bezirks- 12. April d. J.

Korbmacher und belgischer Staatsangehöriger, Präsident zu Colmar,
Musiker, Zigeuner, "

13. Adolf Lubojatzki, geboren im Jahre 1849 zu Königs- Landstreichen und Königlich preußischer 25. Januar
Fleischer, berg, Bezirk Troppau, Oesterreichisch= Bettel Regierungs- Präsident d. J.

Schlesien, ortsangehörig ebendaselbst, zu Oppeln
11. Maria Maaßen, geboren am 12. Januar 1870 zu Mill, gewerbsmäßige Un-Königlichpreußischer 24. März d. J.

Führung falscher Le-1870 zu

Dienstmagd, Provinz Nordbrabant, Niederlande, zucht, Regierungs- Präsident
ortsangehörig ebendaselbst, zu Düsseldorf
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Name und Stand Alter und Heimath
Grund

 1.LaufendeNr.
2.

der Ausgewiesenen.

 3.  4.

der Bestrafung.

Behörde, welche die Datum des

Ausweisung Ausweisungs-
beschlossen hat. beschlusses.

5. 6.

15. Franz Marak,
Heizer,

16. Johann Ower-

haag, Arbeiter,

17. Eduard Pfauser,

 Metallschleifer,18. Anton Powlice-

wic, Maler,

19. Antonie Renger

geb. Karl,

20. Karl Schütze,
Weber,

bauer, Dienst-
knecht,

Maurus Weiß
 Schneidergehülfe

22.

28. Franz Weleck,
Bäckergeselle,

Tage-
löhnerin, Wittwe,

daselbst,
21. Leopold Schwarz- geboren am 15. November 1865zu. Landstreichen

Namensan- zirksamt Dingolfing

geboren am 12. März 1870 zu Tilo-

witz, Bezirk Walachisch-Meseritsch,
Mähren, ortsangehörig ebendaselbst,

geboren am 9. Mai 1843 zu Blissingen,

Provinz Zeeland, Niederlande, an-
geblich niederländischer Staatsange-
öriger,
geboren am 3. Juni 1860 zu Wien,

österreichischer Staatsangehöriger,
geboren am 14. November 1872 zu

Wavasdin, Ungarn, ungarischer
 Staatsangehöriger,

geboren am 8. Mai 1853 zu Caslau,
Böhmen, ortsangehörig zu Herms-
dorf, Bezirk Gabel, Böhmen,

geboren am 15.Juni 1866 zu Stern-

 berg, Mähren, ortsangehörig eben-

hungen,

Betteln,

 Betteln,

desgleichen,

Landstreichen,

Landstreichen und

 Betteln

Atzesberg, Bezirk Rohrbach, Ober= falsche

Betteln unter Dro-

Landstreichen und

Königlich preußischer 17. Februar
Regierungs-Präsident
zu Oppeln,

Königlich preußischer
Regierungs-Präsident
zu Minden,

Königlich bayerisches
Bezirksamt Biechtach,

Königlich preußischer
Regierungs-Präsident
zu Magdeburg

Königlich  bayerisches
Bezirksamt Wasserburg,

 Königlich sächsischeKreishauptmannschaft
Zwickau

und Königlich bayerisches Be· 28. Märzd. J.

8. April d. J.

11. März d. J.

5. April d. J.

20. März d. J.

26. Januard. J.

 Österreich, ortsangehörig ebenda- gabe,
selbst,geboren am 17. April 1858 zu Bu- Widerstand gegen die Königlich bayerische Po. 22. März d. J.

 ortsangehörig ebendaselbst, Staatsgewalt, Be=lizei-Direktion München,
leidigung, Unter-
schlagung, grober

streichen,
Betteln,geboren am 2. April 1864 zu Planice,

Bezirk Klattau, Böhmen, ortsange-
hörig ebendaselbst,

24. Johann Zuydam, geboren am 13. Juli 1857 zu Rotter- desgleichen
Handlanger, dam, Niederlande,

Unfug und Land-,
Königlich bayerischesBe.24.Märzd.J.

zirksamt Grafenau,

Königl. preußischer. 4. April d. J. RegierungsPräsident

zu Düsseldorf

Berlin, Carl Heymanns Verlag. —Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin.
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